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GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH 
Haus der Wohnungswirtschaft 
Kronprinzenstr. 28 (Zugang Bahnhofstr. 52) 
65185 Wiesbaden    Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Außenstelle: Flörsheimer Str. 43, 55246 Mainz-Kostheim Öffnungszeiten:    Christoph Manjura, Stadtrat 

  Montag: 8.30 Uhr – 17.00 Uhr Geschäftsführer: Thomas Keller 
Telefon: +49 (0) 611 1700-0  Dienstag: geschlossen Eingetragen beim Amtsgericht Wiesbaden 
Telefax: +49 (0) 611 1700-198  Mittwoch: 8.30 Uhr – 17.00 Uhr Handelsregister B, Nr.: 2197 
E-Mail: info@gww-wiesbaden.de  Donnerstag: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr Ertragssteuernummer: 040 234 93135 
Internet: www.gww-wiesbaden.de  Freitag: 8.30 Uhr – 14.00 Uhr USt-ID: DE 210576339 
 
Wir weisen auf unsere derzeit gültige Datenschutzerklärung hin, welche Sie auf unserer Homepage (https://www.gww-wiesbaden.de/service/datenschutzerklaerung) oder in unseren 
Geschäftsräumen einsehen können. 
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An  
alle Interessierte des 
Gemeinschaftlichen Wohnens 
 

 

 

 

 

 
Ansprechpartner: Frau Hess 
 Netzwerk neues Wohnen  

 Wiesbaden  

Frau Diemer  
Koordinierungsstelle gemein-
schaftliche WohnInitiativen,  
Baugemeinschaften +Genossen-
schaften SEG 

E-Mail: nnww@gww-wiesbaden.de 

 wohninitiativen@seg-wiesbaden.de 
 

 
Förderprogramme für gemeinschaftliche Wohnformen 
Wohnungsbauförderung in gemeinschaftlichen Mietmodellen   
 
 

Interessensgruppen, welche in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt geförderte Wohnun-
gen beziehen wollen, müssen sich mit den Förderrichtlinien befassen. In einem gemein-
schaftlichen Mietmodell gilt es vor Projektbeginn die Förderberechtigung einzelner Mieter/in-
nen zu prüfen.   
 

 Das Beantragen eines Wohnberechtigungsscheins zur Anmietung einer öffentlich ge-
förderten Wohnung, z.B. können die Mieter/innen rechtzeitig vor Einzug ihre Einkom-
mens- und Vermögenssituation beim Amt für Soziale Arbeit - Kommunale Wohnungs-
vermittlung prüfen lassen. 
 

 Die Kommunale Wohnungsvermittlung sieht ein definiertes Kontingent für untere und 
mittlere Einkommen für Einzelvorschläge pro Jahr und unabhängig von den Projekten 
vor.1 

 
 
Klärung der Förderberechtigung einzelner Mieter/innen 
 
Bei der Frage, welche Haushalte konkret in eine geförderte Wohnung einziehen können, ist 
die Kommunale Wohnungsvermittlung die zuständige Stelle. Mithilfe eines Einkommens-
rechners können einzelne Haushalte oder Personen selbst ihre Einkommenssituation ein-
geben und erhalten eine voraussichtliche Einordnung, ob eine Förderberechtigung vorliegt. 

                                                 
1 Angaben ohne Gewähr: Abstimmungsregelung mit der kommunalen Wohnungsvermittlung LHW; Stand 2021/04 
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Sie ersetzt nicht die offizielle Einkommensermittlung der Kommunalen Wohnungsvermitt-
lung. Einzelne Haushalte können sich selbst vorab prüfen: 

 Haushalte für geförderte Wohnungen für untere und mittlere Einkommen; z.B. Vorab-
prüfung- und Information bezgl. der Einkommensgrenzen (Merkblatt Wohnungsver-
mittlung): 
 

o https://www.wiesbaden.de/vv/medien/merk/51/wohnen/kommunaler-woh-
nungsservice/Einkommensgrenzen-ab-01.01.2020_11.pdf  

o https://www.wiesbaden.de/vv/medien/merk/51/wohnen/kommunaler-woh-
nungsservice/Merkblatt-Wohnungsvermittlung2020.pdf 

 

 Prüfung über den Einkommensrechner der Landeshauptstadt Wiesbaden: 
 

o https://www.wohnungswirtschaft-wiesbaden.de:9084/einkommensrechner/  
 
 
Wenn die Mitglieder einer Gruppe in der konkreten Planung (erst möglich ab Anhandgabe-
phase bei Konzeptverfahren) eine unverbindliche Prüfung auf Förderberechtigung durch die 
Kommunale Wohnungsvermittlung durchführen lassen wollen, so sollten sie das folgende 
Formular über den nachfolgenden Link nutzen und den Hinweis „Gemeinschaftspro-
jekt Musterstraße 123“ verwenden: 
 

 https://www.wiesbaden.de/vv/produkte/51/wohnen/141010100000009070.php 
o Antrag auf Vormerkung für eine öffentlich geförderte Wohnung  

 
Auch Mitglieder, die selbst bereits schon eine öffentlich geförderte Wohnung belegen und in 
eine andere öffentlich geförderte Wohnung ziehen möchten, müssen den o. g. Antrag ein-
reichen.  
 
Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine unverbindliche Prüfung der Einkommenssitu-
ation für die Bedarfsplanung des Wohnprojekts. Die Bewerber/innen für geförderte Wohnun-
gen werden bei der Kommunalen Wohnungsvermittlung gesondert angelegt und bis zur ver-
bindlichen Prüfung der Wohnberechtigung vor Fertigstellung in einer Liste vermerkt. Es wird 
dringend empfohlen, alle ausgefüllten Formulare einer Gruppe gesammelt an Herrn Scher-
muly (am besten per Mail) der Kommunalen Wohnungsvermittlung zu senden. Die Antrag-
steller erhalten dann eine formlose Bestätigung.  
 
 
Prüfung der verbindlichen Wohnberechtigung 
 
Vor einer zweiten verbindlichen Prüfung bei der Wohnungsvermittlung ist es erforderlich, 
dass die Mieter/innen durch den Eigentümer des Wohnprojekts geprüft werden. In einem 
Bewerberbogen werden hierzu die Daten der Bewerber aufgenommen. An dieser Stelle ist 
auch die Benennung der Bewerbernummer notwendig. Neben Gehaltsnachweisen, Renten-
bescheid oder anderweitigen Einkommensnachweisen wird eine SCHUFA-Abfrage durch-
geführt.  
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Die verbindliche Prüfung bei Wohnprojekten im Bau 
 
Eine verbindliche Prüfung aller Mitglieder, die eine geförderte Wohnung beziehen wollen, 
findet statt, wenn das Projekt im Bau ist und ein Förderbescheid der Wohnungsbauförder-
stelle des Stadtplanungsamtes erteilt wurde. Auch hierbei sollten die Anträge bitte gesam-
melt und unter Angabe der jeweiligen Bewerbernummern an Herrn Schermuly/ Kommunale 
Wohnungsvermittlung gehen.  
 
Kontaktdaten: 
 
Christian Schermuly 
Landeshauptstadt Wiesbaden  
-Der Magistrat- 
Amt für Soziale Arbeit 
Abteilung Wohnen 
Kommunaler Wohnungsservice 
510830 
 
Homburger Straße 29, 65197 Wiesbaden  
Telefon: 0611 / 31 - 3361  
Telefax: 0611 / 31 - 3923  
Email: wohnungsvermittlung@wiesbaden.de 
 
Für weitere Rückfragen steht Ihnen der oben genannte Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
GWW WIESBADENER WOHN- 
BAUGESELLSCHAFT       MBH 
 
Netzwerk neues Wohnen Wiesbaden 
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